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VorsichtSmaaß-
regeln wegen
des Milzbran¬
des ! beim , Horn
vieh.

obigen Vorschrift , unter Vorbehalt des Rc-
curses an die Cammer , zu erkennen hat.

44 ) Regier n ngs - Bekannt m a chung
vom 12 . Dctob . , flukl . am i4 . Oct»
1826.

Da der Milzbrand sich in verschiedenen
Gegenden des Auslandes beim Vieh gezeigt

-hat , so wird allen Thicrärzten hierdurch auft
gsgeben , in ihrern Wirkungskreise genau dar¬
auf zu achten , ob auch hier im fände sich
Spuren davon zeigen , und in diesem Falle
unverzüglich  nicht allein dem Amte da¬
von Anzeige zu machen , sondern auch der
Regierung ausführlich darüber Bericht zu
erstatten.

Die Aemter , Kirchspiels - und Bauer-

Vögte haben auf diese verderbliche Krankheit
ebenfalls genau Acht zu geben , und den Ein¬
gesessenen wird empfohlen , bei etwanigen An¬
zeichen derselben , sofort einen concessionirteL
Thierarzt zu Rathe zu ziehen.

Der Milzbrand befällt gewöhnlich die stärk¬
sten , gesundesten Thiere , die noch kurz vor¬
her gut gefressen und wiedcrkäuet haben . Ei-
genthümliche Kennzeichen sind : schäumendes
Maul der Thiere , rsthe mit Blut unterlau¬
fene entzündete Augen , lahmen auf den Bvr-
derfüßen , Beulen und Geschwülste , vorzüglich
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